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Bericht 

des Ausschusses für Wissenschaft und Forschung 

über die Regierungsvorlage (1043 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das Hochschul

Taxengesetz 1972 geändert wird 

Ziel der gegenständlichen Regierungsvorlage ist 
die Schaffung einer rechtlichen Grundlage für die 
Einhebung von Hochschultaxen für Ergänzungsstu
dien für ausländische Absolventen ausländischer 
Universitäten. Die Novellierung des Hochschul-Ta
xengesetzes resultiert aus der Novellierung des 
Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes, BGBl. 
Nr.2/1989, wodurch ein § 13 b "Ergänzungsstu
dien für Absolventen ausländischer Universitäten" 
in das AHStG eingefügt wurde. 

Der Ausschuß für Wissenschaft und Forschung 
hat die gegenständliche Regierungsvorlage in seiner 
Sitzung am 16. November 1989 in Verhandlung 
gezogen. 

Dr. Gertrude Brinek 

Berichterstatterin 

An der sich an die Ausführungen des Berichter
statters anschließenden Debatte beteiligten sich die 
Abgeordneten Sm olle, Dr. S ti pp e I, Dr. 

'Ermacora und Dipl.-Vw. Dr. Stix. 

Die Abgeordneten Dr. BI e n k, Dr. S t i p pe I, 
Dipl.-Vw. Dr. S ti x und die Abgeordneten Dr. 
Ermacora, Dr. Stippel und Dipl.-Vw. Dr. 
S t i x brachten je einen Abänderungsantrag ein. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
unt.er Berücksichtigung der Abänderungsanträge 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für Wissenschaft und Forschung somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem an g e-
s chi 0 s sen enG e set zen t w u r f die yerfas-
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1989 11 16 

Dr. Blenk 

Obmann 

e'/. 
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i'. 

Bundesgesetz, mit dem das Hochschul
Taxengesetz 1972 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Hochschul-Taxengesetz 1972, BGBI. 
Nr.76, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr. 272/1985 und 655/1987, wird wie folgt geän
dert:' 

1. § 11 Abs. 1 lit. a hat zu lauten: 

,,§ 11. (1) Die Studiengebühr ist zu erlassen 
a) Studierenden, die entweder in Österreich 

selbst wenigstens durch fünf Jahre vor Auf
nahme des Studiums an einer öster
reichischen Hochschule unbeschränkt ein
kommensteuerpflichtig waren und in Öster
reich den Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen 
hatten oder auf deren gesetzliche Unterhalts
pflichtige dies zutrifft;" 

2. § 11 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Sofern- der Studierende den Erlaß des Stu
dienbeitrages durch unvollStändige oder unwahre 
Angaben maßgebender Tatsachen schuldha,ft ver
anlaßt oder erschlichen hat, hat er unbeschadet sei
ner strafrechtlichen Verantwortlichkeit die volle 
Studiengebühr zu entrichten. Dies hat der Rektor 
bescheidmäßig zu verfügen." 

3. Nach § 11 werden folgende §§ 11 aund 11 b 
eingefügt: 

"Studiengehühr für Ergänzungsstudien gemäß 
§ 13 h AHStG 

§ 11 a. (1) Ausländische Absolventen ausländi
scher Universitäten, die ein Ergänzungsstudium 
gemäß § 13 b des Allgemeinen Hochschul-Studien
gesetzes (AHStG) betreiben, haben zu Beginn des 
Semesters anläßlich der Inskription eine Studienge
bühr zu entrichten, deren Höhe unter Berücksichti
gung der Besonderheit des jeweiligen Ergänzungs
studiums in der Studienordnung festgelegt wird. In· 
diesem Fall entfällt die Entrichtung des in § 10 vor
gesehenen Studienbeitrages. 

(2) Die Studiengebühren verbleiben an den Uni
versitäten bzw. Hochschulen und sind im autono
men Wirkungsbereich im Sinne des § 17 Abs. 5 des 
Bundeshaushaltsgesetzes, BGBI. Nr.213/1986, 
unter besonderer Bedachtnahme auf die Förderung 
der internationalen Zusammenarbeit der Universi
täten bzw. Hochschulen zu verwenden. 

Erlaß oder Ermäßigungder Studiengehühr für 
Ergänzungsstudien . 

§ 11 h. (1) Die Studiengebühr ist zu erlassen 
a) Studierenden, die entweder in Österreich 

selbst wenigstens durch fünf Jahre vor Auf
nahme des Studiums an einer öster
reichischen Hochschule unbeschränkt ein
kommensteuerpflichtig waren und in Öster
reich den Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen 
hatten oder auf deren gesetzliche Unterhalts
pflichtige dies zutrifft; 

b) Studierenden, die aus Mitteln einer Gebiets
körperschaft oder einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechtes ein Stipendium zum 
Studium an einer österreichischen Hoch
schule erhalten, das nicht geringer ist als das 
Mindeststipendium gemäß den Bestimmun
gen des Studienförderungsgesetzes in der 
jeweils geltenden Fassung; 

c) Studierenden aus Entwicklungsländern; 
d) Staatenlosen, die seit fünf Jahren ihren 

ordentlichen Wohnsitz in Österreich haben; 
e) Konventionsflüchtlingen. 

(2) Im Falle der Gegenseitigkeit ist die Studien
gebühr zu erlassen oder entsprechend zu ermäßi
gen. 

(3) Über den Antrag auf Ermäßigung oder Erlaß 
der Studiengebühr entscheidet der Rektor im Rah
men des Zulassungsverfahrens. 

(4) Dem Antrag ist der Nachweis des ausländi
schen Studienabschlusses beizufügen. 

(5) Der Antrag sowie die Nachweise sind mittels 
der vom Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung bereitzustellenden Formblätter. zu er" 
bringen. 
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(6) Die Entscheidung des Rektors ist in das Stu
dienbuch einzutragen. 

(7) Gegen Bescheide des Rektors ist die Beru
fung an den Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung zulässig. 

(8) Sofern der Studierende die Ermäßigung oder 
den Erlaß des Studienbeitrages durch unvollstän
dige oder unwahre Angaben maßgebender Tatsa
chen schuldhaft veranlaßt oder erschlichen hat, hat 

er tinbeschadet seiner strafrechtlichen Verantwort-
1ichkeit die volle Studiengebühr zu entrichten. Dies 
hat der Rektor bescheidmäßig zu verfügen." 

Artikel 11 

Inkrafttreten 

Dieses Bundesgesetz tritt am 1. März 1990 III 

Kraft. 
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